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Wirtschaftszweigbezogene Auswertung des 
COVID-19-Infektionsgeschehens 

Key Facts 

• Mehr als die Hälfte der Meldungen von COVID-19-Infektionen am Arbeitsplatz 
wurden im Gesundheitswesen erfasst 

• Über ein Viertel der Meldungen stammen aus dem Wirtschaftszweig „Heime“, 
der ebenfalls Tätigkeiten umfasst, die im Tatbestand der BK-Nr. 3101 genannt 
sind 

• Die häufigsten Ablehnungsgründe bei der Anerkennung eines Arbeitsunfalls 
waren ein fehlender Nachweis der beruflichen Infektion und fehlende Symptome 
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Unter bestimmten Voraussetzungen kann eine COVID-19-Erkrankung als Berufskrankheit oder 
Arbeitsunfall anerkannt werden. Der Beitrag beschreibt die Ergebnisse einer Sondererhebung der 
DGUV in Bezug auf das Infektionsgeschehen am Arbeitsplatz. Dazu wurden gemeldete Verdachts-
fälle seit Beginn der Pandemie bis Ende August 2021 nach Wirtschaftszweigen ausgewertet. 

V on Pandemiebeginn bis Ende Juni 
2022 wurden den gewerblichen 
Berufsgenossenschaften und Un-

fallversicherungsträgern der öffentlichen 
Hand unter Berücksichtigung der vorläu-
figen Zahlen für das aktuelle Jahr 61.338 
Arbeitsunfälle in Zusammenhang mit 
 COVID-19 gemeldet. Im Bereich der Berufs-
krankheiten wurden 380.185 Verdachtsan-
zeigen übermittelt (Stand: 31. Juli 2022). 
18.543 COVID-19-Erkrankungen wurden 
2020 als Berufskrankheit nach BK-Nr. 3101 
anerkannt, dies entspricht fast 50 Prozent 
der gesamten im Jahr 2020 erstmals an-
erkannten Berufskrankheitsfälle. Im Jahr 
2021 lag der Anteil von COVID-19 bei den 
Berufskrankheiten mit 101.855 Fällen bei 
82 Prozent der insgesamt erstmals aner-
kannten Berufskrankheiten.[1] 

Um die Rolle der betrieblichen Arbeitsstätte 
bei der Verbreitung von COVID-19-Infektio-
nen besser zu verstehen, wurden im Rah-
men einer Sondererhebung die Meldungen 
zu Berufskrankheiten und Arbeitsunfällen 
aufgeschlüsselt nach Wirtschaftszweigen 

(WZ) untersucht. Dabei ist zu berücksich-
tigen, dass die gesetzliche Unfallversiche-
rung nur einen eingeschränkten Überblick 
über die Infektionslage an den Arbeitsplät-
zen hat. Die den Gesundheitsämtern vor-
liegenden Daten zum Infektionsort stehen 
der gesetzlichen Unfallversicherung nicht 
zur Verfügung. Somit kann eine eigene Un-
tersuchung ausschließlich auf Basis der 
als Verdacht auf einen Arbeitsunfall oder 
eine Berufskrankheit gemeldeten Fälle be-
schränkt erfolgen. Das Meldeverhalten von 
Unternehmen, Ärztinnen und Ärzten sowie 
Krankenkassen ist von verschiedenen Fak-
toren abhängig, unter anderem von dem im 
Verlauf der Pandemie sich wandelnden In-
formations- und Kenntnisstand. Die  Daten 
umfassen den Zeitraum März 2020 bis Ende 
August 2021. 

Gesamtmeldungen nach 
 Wirtschaftszweigen 

Die Datenbasis der Sondererhebung ent-
hält insgesamt 194.228 eingegangene Mel-
dungen. Dabei entfallen auf den Bereich 

der Schülerunfallversicherung 1.631 Fälle, 
die in den weiteren Auswertungen nicht 
berücksichtigt werden. Ebenso verhält es 
sich mit der Gruppe der Rehabilitandin-
nen und Rehabilitanden (1.132 Meldungen). 
Dies sind Personen, die sich in stationärer 
oder teilstationärer Behandlung befinden 
beziehungsweise stationäre, teilstationä-
re oder ambulante Leistungen zur medi-
zinischen Rehabilitation erhalten und in 
diesem Rahmen über die gesetzliche Un-
fallversicherung versichert sind. Sie füh-
ren somit keine aktive Arbeitstätigkeit im 
Sinne der Unfallversicherung aus. Ferner 
lagen für 1.297 Fälle keine Angaben zum 
Wirtschaftszweig vor. Die Anzahl der Mel-
dungen, die als Grundlage für die nachfol-
genden Analysen dienen, beläuft sich dem-
nach auf 190.168 Meldungen. Diese setzen 
sich zu 85 Prozent aus Verdachtsanzeigen 
auf eine Berufskrankheit und zu 15 Prozent 
aus  Arbeitsunfallmeldungen zusammen. 

Eine Übersicht zu den am stärksten be-
troffenen Wirtschaftszweigen zeigt Abbil-
dung 1. Hierbei werden alle Wirtschafts-



44

DGUV Forum 9/2022     Analyse

zweige mit einem Anteil von über einem 
Prozent am Gesamtmeldegeschehen dar-
gestellt. Die Klassifikation der Wirtschafts-
zweige erfolgt gemäß der Systematik der 
Wirtschaftszweige in der Europäischen Ge-
meinschaft (NACE Revision 2).[2] Über die 
Hälfte aller Meldungen zu COVID-19-Infek-
tionen am Arbeitsplatz entfallen auf den 
Wirtschaftszweig 86 „Gesundheitswesen“. 
Dieser Bereich umfasst Krankenhäuser, 
Arzt- und Zahnarztpraxen sowie weite-
re Dienstleistungen des Gesundheitswe-
sens. 26 Prozent der Meldungen wurden 
im Wirtschaftszweig 87 „Heime (ohne Er-
holungs- und Ferienheime)“, sieben Pro-
zent im Wirtschaftszweig 85 „Erziehung 
und Unterricht“ und fünf Prozent im Wirt-
schaftszweig 88 „Sozialwesen (ohne Hei-
me)“ registriert. 

Abbildung 1: Gesamtmeldungen der Sondererhebung der DGUV zu Berufskrankheiten 
und Arbeitsunfällen nach Wirtschaftszweigen 
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 Anteil an Gesamtmeldungen der Sondererhebung der DGUV zu 
Berufskrankheiten und Arbeitsunfällen nach Wirtschaftszweigen 

51 % 
Gesundheitswesen 

26 % 
Heime (ohne Erholungs- 

und Ferienheime) 

7 % 
Erziehung und Unterricht  5 % 

Sozialwesen (ohne Heime) 
3 % 

Herstellung von 
Nahrungs- und Futtermitteln 

7 % 
Sonstige Wirtschaftszweige 

1 % 
Öffentliche Verwaltung, Verteidigung; 
Sozialversicherung 

Betrachtet man nun das Meldegeschehen 
getrennt nach Berufskrankheiten und Ar-
beitsunfällen, zeigt sich folgendes Bild: Im 
Bereich der Berufskrankheiten entfallen 
mit 87.454 Fällen über die Hälfte aller Mel-
dungen auf den Wirtschaftszweig Gesund-
heitswesen (WZ 86). Rund 31 Prozent der 
Meldungen gingen für den Bereich Heime 
(WZ 87) ein, gefolgt von den Bereichen Er-
ziehung und Unterricht (WZ 85) mit sie-
ben Prozent sowie Sozialwesen (WZ 88) mit 
rund sechs Prozent (siehe Tabelle 1). Alle 
anderen Wirtschaftszweige tragen jeweils 

weniger als ein Prozent zu den Gesamt-
meldungen bei. 

Wirtschaftszweig Verdachtsanzeigen auf 
 Berufskrankheit 

Anteil 

86 - Gesundheitswesen 87.454 54,1 % 

87 - Heime (ohne Erholungs- 

und Ferienheime) 

49.922 30,9 % 

85 - Erziehung und Unterricht 11.308 7,0 % 

88 - Sozialwesen (ohne Heime) 9.113 5,6 % 

Tabelle 1: Verdachtsanzeigen auf eine Berufskrankheit nach Wirtschaftszweig im 
Zeitraum März 2020 bis Ende August 2021 
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Auch bei den Meldungen von Arbeitsunfäl-
len liegt der Wirtschaftszweig Gesundheits-
wesen mit rund 9.209 Fällen an erster Stelle. 
Dies entspricht jedoch nur noch 32 Prozent 
aller Meldungen von Arbeitsunfällen. Ein 
weiterer Schwerpunkt mit 5.131 Fällen 
(18 Prozent) liegt im Wirtschaftszweig Her-
stellung von Nahrungs- und Futtermitteln 
(WZ 10), zu dem unter anderem der Bereich 
Schlachten und Fleischverarbeitung zählt. 
Alle weiteren Wirtschaftszweige mit einem 
Anteil von mehr als einem Prozent an den 
Gesamtmeldungen sind in Tabelle 2 dar-
gestellt. 

Infektionsgeschehen im 
 Vergleich 

Um das Infektionsgeschehen in den ein-
zelnen Wirtschaftszweigen miteinander 
vergleichen zu können, wurde die abso-
lute Anzahl der Meldungen in Relation 
zu den Beschäftigten der jeweiligen Wirt-
schaftszweige gesetzt. Abbildung 2 zeigt 
die Meldungen je 100.000 Beschäftigte. 
Wirtschaftszweige mit weniger als 100 ge-
meldeten Fällen wurden dabei nicht be-
rücksichtigt. Die vier Wirtschaftszweige 
Gesundheitswesen, Heime, Erziehung und 
Unterricht sowie Sozialwesen (WZ 85 bis 88) 
belegen hier ebenfalls die vordersten Plät-
ze. Im Wirtschaftszweig Herstellung von 

Im Gesundheits
wesen liegt der 
Schwer punkt des 
Infektionsgesche
hens mit 75 Pro zent 
der Fälle im Bereich 
Krankenhäuser.“ 
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94 - Interessenvertretungen sowie kirchliche und 
sonstige religiöse Vereinigungen 

(ohne Sozialwesen und Sport) 

87 - Heime (ohne Erholungs- und Ferienheime) 

64 - Erbringung von Finanzdienstleistungen 

85 - Erziehung und Unterricht 

81 - Gebäudebetreuung; Garten- und Landschaftsbau 

88 - Sozialwesen (ohne Heime) 

56 - Gastronomie 

23 - Herstellung von Glas und Glaswaren, Keramik, 
Verarbeitung von Steinen und Erden 

27 - Herstellung von elektrischen Ausrüstungen 

55 - Beherbergung 

22 - Herstellung von Gummi- und Kunststoffwaren 

47 - Einzelhandel (ohne Handel mit Kraftfahrzeugen) 

29 - Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen 

68 - Grundstücks- und Wohnungswesen 

69 - Rechts- und Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung 

45 - Handel mit Kraftfahrzeugen; Instandhaltung 
und Reparatur von Kraftfahrzeugen 

52 - Lagerei sowie Erbringung von sonstigen 
Dienstleistungen für den Verkehr 

70 - Verwaltung und Führung von Unternehmen und 
Betrieben; Unternehmensberatung 

26 - Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten, 
elektronischen und optischen Erzeugnissen 

43 - Vorbereitende Baustellenarbeiten, 
Bauinstallation und sonstiges Ausbaugewerbe 

62 - Erbringung von Dienstleistungen 
der Informationstechnologie 

35 - Energieversorgung 

71 - Architektur- und Ingenieurbüros; technische, 
physikalische und chemische Untersuchung 

78 - Vermittlung und Überlassung von Arbeitskräften 

21 - Herstellung von pharmazeutischen Erzeugnissen 

82 - Erbringung von wirtschaftlichen Dienstleistun-
gen für Unternehmen und Privatpersonen a. n. g. 

28 - Maschinenbau 

38 - Sammlung, Behandlung und Beseitigung von 
Abfällen; Rückgewinnung 

25 - Herstellung von Metallerzeugnissen 

86 - Gesundheitswesen 

42 - Tiefbau 

10 - Herstellung von Nahrungs- und Futtermitteln 

46 - Großhandel 
(ohne Handel mit Kraftfahrzeugen und Krafträdern) 

84 - Öffentliche Verwaltung, Verteidigung; 
Sozialversicherung 

49 - Landverkehr und Transport in Rohrfernleitungen 

93 - Erbringung von Dienstleistungen des Sports, 
der Unterhaltung und der Erholung 

96 - Erbringung von sonstigen überwiegend 
persönlichen Dienstleistungen 

41 - Hochbau 

20 - Herstellung von chemischen Erzeugnissen 

24 - Metallerzeugung und -bearbeitung 

66 - Mit Finanz- und Versicherungsdienstleistungen 
verbundene Tätigkeiten 

1.000 1.500 2.000 2.5000 3.000 3.500 4.000 4.500 5.000500

Ø 1.977 – 
AOK-versicherte  
Beschäftigte mit  
Nachweis SARS-CoV-2-Virus 

Ø 529 

Ø 74 
(ohne WZ 85-88) 
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Abbildung 2: Meldungen zu Berufskrankheiten und Arbeits
unfällen im Rahmen der Sondererhebung der DGUV je 
100.000 Beschäftigte nach Wirtschaftszweig, für n > 100 
Meldungen; gestrichelte rote Linie bezieht sich auf AOK 
versicherte mit Nachweis SARSCoV2Virus, rote durch
gängige Linien beziehen sich auf den Durchschnitt der Wirt
schaftszweige im Rahmen der Sondererhebung bzw. den 
Durchschnitt ohne Wirtschaftszweige 8588. 
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Wirtschaftszweig Meldungen von  Arbeitsunfällen Anteil 

86 - Gesundheitswesen 9.209 32,2 % 

10 - Herstellung von Nahrungs- und Futtermitteln 5.131 17,9 % 

84 - Öffentliche Verwaltung, Verteidigung; Sozialversicherung 1.775 6,2 % 

85 - Erziehung und Unterricht 1.435 5,0 % 

46 - Großhandel (ohne Handel mit Kraftfahrzeugen und Krafträdern) 1.109 3,9 % 

28 - Maschinenbau 626 2,2 % 

47 - Einzelhandel (ohne Handel mit Kraftfahrzeugen) 578 2,0 % 

56 - Gastronomie 575 2,0 % 

64 - Erbringung von Finanzdienstleistungen 535 1,9 % 

49 - Landverkehr und Transport in Rohrfernleitungen 456 1,6 % 

25 - Herstellung von Metallerzeugnissen 442 1,5 % 

43 - Vorbereitende Baustellenarbeiten, Bauinstallation und sonstiges 

Ausbaugewerbe 

402 1,4 % 

29 - Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen 393 1,4 % 

71 - Architektur- und Ingenieurbüros; technische, physikalische und 

chemische Untersuchung 

334 1,2 % 

45 - Handel mit Kraftfahrzeugen; Instandhaltung und Reparatur von 

Kraftfahrzeugen 

297 1,1 % 

Tabelle 2: Meldungen von Arbeitsunfällen nach Wirtschaftszweig im Zeitraum März 2020 bis Ende August 2021 
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Nahrungs- und Futtermitteln gingen 761,2 
Meldungen je 100.000 Beschäftigte ein. 

Besonderheiten ausgewählter 
Wirtschaftszweige 

Besonders die Wirtschaftszweige Erzie-
hung und Unterricht, Gesundheitswesen, 
Heime und Sozialwesen stechen sowohl 
hinsichtlich der Anzahl an Meldungen 
als auch beim übergreifenden Vergleich 
pro 100.000 Beschäftigte deutlich heraus. 
 Diese Bereiche sind mit ihren Unterkate-
gorien in Tabelle 3 dargestellt. 

Im Wirtschaftszweig Erziehung und Unter-
richt konzentriert sich das Infektionsge-
schehen mit einem Anteil von rund 76 Pro-
zent aller Fälle und 2.121,0 Meldungen je 
100.000 Beschäftigte auf den Bereich Kin-
dergärten und Vorschulen. 24 Prozent der 
Meldungen entfallen auf den schulischen 
und sonstigen Unterricht. In diesem Zu-
sammenhang muss darauf hingewiesen 

werden, dass die gesetzliche Unfallversi-
cherung nur Meldungen von sozialversi-
cherungspflichtig beschäftigten Lehrkräf-
ten erhält. Beamtinnen und Beamte sind 
nicht nach SGB VII versichert. Die Grund-
gesamtheit umfasst folglich auch nur so-
zialversicherungspflichtig beschäftigte 
Lehrkräfte. 

Im Gesundheitswesen liegt der Schwer-
punkt des Infektionsgeschehens mit 75 Pro-
zent der Fälle im Bereich Krankenhäuser. 
Hier sind mit einem Wert von 4.760,4 die 
Meldungen je 100.000 Beschäftigte beson-
ders hoch. 

Im Bereich Heime sind Pflegeheime mit 
einem Anteil von 78 Prozent am Melde-
geschehen und 6.463,2 Meldungen je 
100.000 Beschäftigte besonders stark be-
troffen. Eine hohe Meldequote je 100.000 
Beschäftigte verzeichnet der Bereich Statio-
näre Einrichtungen zur psychosozialen Be-
treuung und Suchtbekämpfung. Hier ent-

fallen 5.379 Meldungen auf rund 18.790 
Beschäftigte. 

Im Sozialwesen umfasst rund die Hälfte 
der Meldungen die Kategorie Soziale Be-
treuung älterer Menschen und Behinderter. 

Im Verlauf der Pandemie standen die Be-
schäftigten verschiedener Wirtschafts-
zweige mit häufigem Personenkontakt in 
geschlossenen Räumen im Verdacht, ei-
ner erhöhten Infektionsgefahr ausgesetzt 
zu sein, unter anderem im Einzelhandel, 
ÖPNV und der Gastronomie. Diese Wirt-
schaftszweige liegen alle unter dem Durch-
schnitt von 529 Meldungen je 100.000 Be-
schäftigte (siehe Abbildung 2). Auch bei 
der Betrachtung ohne die am stärksten 
betroffenen Wirtschaftszweige 85 bis 88 
liegen sie unter dem Durchschnitt von 
74 Meldungen je 100.000 Beschäftigte.[3] 

Eine Besonderheit stellt der Wirtschafts-
zweig Herstellung von Nahrungs- und Fut-
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Tabelle 3: Meldungen aller Verdachtsanzeigen auf eine Berufskrankheit und Arbeitsunfallmeldungen der Wirtschaftszweige 85 bis 88 
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Wirtschaftszweig* Meldungen gesamt Meldungen gesamt je 
100.000  Beschäftigte 

85 - Erziehung und Unterricht 12.743 886,9 

851 - Kindergärten und Vorschulen 9.689 2.121,0 

852 - Grundschulen 85 99,6 

853 - Weiterführende Schulen 882 291,5 

854 - Tertiärer und post-sekundärer, nicht tertiärer Unterricht 46 12,5 

855 - Sonstiger Unterricht 42 18,9 

86 - Gesundheitswesen 96.663 3.500,3 

861 - Krankenhäuser 72.779 4.760,4 

862 - Arzt- und Zahnarztpraxen 3.373 418,8 

869 - Gesundheitswesen a. n. g. 9.255 2.166,3 

87 - Heime (ohne Erholungs- und Ferienheime) 50.088 4.488,8 

871 - Pflegeheime 38.834 6.463,2 

872 - Stationäre Einrichtungen zur psychosozialen Betreuung, 

Suchtbekämpfung u. Ä. 

5.379 28.354,8 

873 - Altenheime; Alten- und Behindertenwohnheime 1.495 379,3 

879 - Sonstige Heime (ohne Erholungs- und Ferienheime) 3.250 3.190,9 

88 - Sozialwesen (ohne Heime) 9.232 617,7 

881 - Soziale Betreuung älterer Menschen und Behinderter 4.460 505,2 

889 - Sonstiges Sozialwesen (ohne Heime) 4.531 740,6 

*) z.T. Wirtschaftszweig nur zweistellig vorhanden, Meldungen Zweisteller schließen Meldungen dazugehöriger Dreisteller ein 

termitteln, der den Unterzweig Schlachten 
und Fleischverarbeitung (WZ 101) ent-
hält, dar. Im Vergleich der Wirtschafts-
zweige gingen in diesem Bereich mit 761 
Meldungen je 100.000 Beschäftigte über-
durchschnittlich viele Meldungen ein. Hier 
wurde im Nachgang der Meldezeitpunkt 
erhoben. Rund 60 Prozent der Fälle lie-
gen im Meldemonat Juli 2020 (siehe Ab-
bildung 3). Es zeigt sich ein Ausbruchs-
geschehen aufgrund nicht eingehaltener 
Arbeitsschutz- und Hygienemaßnahmen 
in einem begrenzten Zeitfenster. 

Abbildung 3: Meldungen zu Berufskrankheiten und Arbeitsunfällen im Wirtschafts
zweig 101 im zeitlichen Verlauf im Rahmen der Sondererhebung 
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0Ablehnungsgründe 

Werden bestimmte Voraussetzungen 
erfüllt, kann eine COVID-19-Infektion 
als Arbeitsunfall oder Berufskrankheit 
anerkannt werden. Neben der Grund-
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voraussetzung eines bestehenden Versi-
cherungsschutzes und eines positiven Test-
ergebnisses müssen klinische Symptome 
aufgetreten sein. Zudem muss ein kausaler 
Zusammenhang zwischen Infektion und 
beruflicher Tätigkeit nachgewiesen wer-
den, entweder durch eine sogenannte In-
dexperson oder eine größere Anzahl in-
fizierter Personen innerhalb des Betriebs. 
Auch der Arbeitsweg kann eine Infektions-
quelle darstellen.[4] Für die Anerkennung 
einer Berufskrankheit muss darüber hin-
aus die berufliche Infektion in Tätigkeits-
bereichen des Gesundheitsdienstes, der 
Wohlfahrtspflege oder der Laboratorien 
erfolgt sein (Nr. 3101 der Berufskrankhei-
tenliste). 

Von den insgesamt 190.168 Meldungen lag 
für 87,4 Prozent der Fälle zum Stichtag am 
31. August 2021 eine Entscheidung vor. Von 
den 166.180 entschiedenen Fällen wurden 
29,7 Prozent abgelehnt. Im Bereich der Be-
rufskrankheiten lag der Anteil der abge-
lehnten Fälle insgesamt bei 24,4 Prozent 
(34.765 abgelehnte Fälle), bei den Arbeits-
unfällen bei 60,6 Prozent (14.518 abgelehn-
te Fälle). Eine detaillierte Aufstellung ist 
in Abbildung 4 dargestellt. 

Die Ablehnungsgründe wurden in einem 
weiteren Teil der Sondererhebung für aus-
gewählte Wirtschaftsbereiche, unter an-
derem mit häufigem Personenkontakt in 
zum Teil geschlossenen Räumen, erfasst. 
Für 5.450 abgelehnte Arbeitsunfälle, das 
entspricht mehr als einem Drittel aller ab-
gelehnten Fälle, liegen die Ablehnungs-
gründe vor. 

Der Hauptgrund für die Ablehnung eines 
Arbeitsunfalls war, dass in 78 Prozent der 
untersuchten Fälle kein direkter Zusam-
menhang zwischen Infektion und beruf-
licher Tätigkeit nachgewiesen werden 
konnte. Weitere erfasste Ablehnungsgrün-
de waren fehlende Symptome, ein nega-
tives Testergebnis, eine fehlende Mitwir-
kung oder ein fehlender Versichertenstatus 
(siehe Tabelle 4). 

Ein Wirtschaftszweig mit vergleichsweise 
vielen Fällen und einer hohen Ablehnungs-
quote von 79 Prozent stellt die Herstellung 

Abbildung 4: Anzahl anerkannter, abgelehnter und offener Fälle gegliedert in 
Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten 

Berufskrankheit Arbeitsunfall 

Anerkannt 107.477 9.420 

Abgelehnt 34.765 14.518 

Offen 19.293 4.695 

Gesamtmeldungen zum Stichtag 31.08.2021 

Arbeitsunfall 
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Ablehnungsgründe 
(Mehrfachnennungen möglich) 

Anteil der Fälle 

Keine berufliche Verursachung 77,9 % 

Fehlende Symptome 17,4 % 

Testergebnis negativ 8,7 % 

Fehlende Mitwirkung 11,1 % 

Keine versicherte Person 4,0 % 

n = 1.847 Meldungen (ohne Wirtschaftszweig 101 - Schlachten und Fleischverarbeitung) 

Tabelle 4: Die häufigsten Ablehnungsgründe im Bereich Arbeitsunfälle 
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Abbildung 5: Ablehnungsgründe für ausgewählte Wirtschaftszweige im Bereich 
Arbeitsunfälle 
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von Nahrungs- und Futtermitteln dar. In 
der Unterkategorie Schlachten und Fleisch-
verarbeitung wurden die Angaben zu Ab-
lehnungsgründen für 3.603 Fälle ausgewer-
tet. Bei über der Hälfte der Fälle fehlten die 
zur Anerkennung erforderlichen Angaben, 
die von den versicherten Personen zu er-
bringen waren (fehlende Mitwirkung). Zu-
dem konnten bei einem Drittel der Fälle 
keine klinischen Symptome nachgewie-
sen werden. 

Auch im Wirtschaftszweig Gastronomie 
(WZ 56) war die fehlende Mitwirkung mit 
rund 27 Prozent der Fälle vergleichswei-
se hoch. Jedoch wurden in diesem Wirt-
schaftszweig Fälle aufgrund fehlender 
beruflicher Verursachung mit 68 Prozent 
häufiger abgelehnt. 

Für die Wirtschaftszweige Land- und Luft-
verkehr (WZ 49 beziehungsweise 51) wur-
den für insgesamt 283 Fälle Angaben zu 
den Ablehnungsgründen erfasst. Hier war 
eine fehlende berufliche Verursachung für 
87 Prozent aller Meldungen ein Ableh-
nungsgrund. 

Auch im Wirtschaftszweig Öffentliche Ver-
waltung (WZ 84) war der Hauptgrund die 
fehlende berufliche Verursachung der In-
fektion (72 Prozent der abgelehnten Fälle). 
Ein negatives Testergebnis und fehlende 
Symptome wurden in 15 Prozent bezie-
hungsweise 14 Prozent der abgelehnten 
Fälle als Ablehnungsgrund aufgeführt. 

Die unterschiedlichen Ablehnungsgrün-
de dieser ausgewählten Wirtschaftszweige 
werden in Abbildung 5 gegenübergestellt. 

Einordnung der Ergebnisse 

Die Auswertungen der Sondererhebung 
zum COVID-19-Infektionsgeschehen am 
Arbeitsplatz zeigen, dass sich die Mel-
dungen auf die Wirtschaftszweige Gesund-
heits- und Sozialwesen sowie Erziehung 
und Unterricht mit dem Schwerpunkt Vor-
schule und Kindergarten konzentrieren. 
Beschäftigte in diesen Sektoren sind durch 
den engen und häufigen Kontakt mit in-
fizierten Personen einem höheren Anste-
ckungsrisiko ausgesetzt. 

Eine Analyse des Wissenschaftlichen In-
stituts der AOK (WIdO) hinsichtlich der 
Arbeitsunfähigkeitsdaten der Mitglieder 
im Zeitraum März 2020 bis Juli 2021 zeigt 
ebenso eine überdurchschnittliche COVID-
19-Infektionsrate bei Beschäftigten im Ge-
sundheits- und Sozialwesen sowie im Be-
reich Kinderbetreuung und -erziehung.[5] 
Zudem wurde auch in einer Untersuchung 
zum branchenspezifischen Infektionsrisiko 
auf Basis von Routinedaten der BARMER 
Krankenkasse, die den Zeitraum Juni bis 
Oktober 2020 umfassen, für die Berufs-
gruppen im Gesundheits- und Pflegesek-
tor ein erhöhtes Risiko festgestellt.[6] 

Weitere Berufsgruppen, für die ein er-
höhtes Infektionsrisiko vermutet wurde, 

umfassen Branchen mit häufigem Kun-
denkontakt, wie zum Beispiel den Einzel-
handel[7], die Gastronomie oder den öffent-
lichen Personennah- und –fernverkehr[8] [9]. 
Jedoch zeigen die Auswertungen für diese 
Wirtschaftszweige ein unterdurchschnitt-
liches Meldegeschehen. Eine gemeinsame 
Studie der Berufsgenossenschaft Handel 
und Warenlogistik (BGHW) und der Bun-
desanstalt für Arbeitsschutz und Arbeits-
medizin (BAuA) kam zu dem Ergebnis, 
dass Beschäftigte im Einzelhandel unter 
anderem aufgrund von kurzen Kontakt-
dauern und entsprechenden Hygienemaß-
nahmen keinem höheren Infektionsrisiko 
ausgesetzt sind.[10] Eine Langzeituntersu-
chung der Charité Research Organisation 
(CRO) und der Deutschen Bahn Fernver-
kehr AG zeigte, dass Zugbegleiterinnen 
und Zugbegleiter im Vergleich zu Beschäf-
tigtengruppen ohne Kundenkontakt kein 
erhöhtes COVID-19-Infektionsrisiko auf-
weisen.[11] Ein ähnliches Bild zeigt sich 
für die Wirtschaftszweige Verkehr, Gast-
gewerbe und Handel in der Untersuchung 
von Möhner und  Wolik (2021). Die Auto-
ren schlussfolgern, dass die ergriffenen 
Arbeitsschutzmaßnahmen und Hygiene-
konzepte das Infektionsrisiko wirksam re-
duzieren konnten und somit kein Anlass 
besteht, diese Berufsgruppen in die Liste 
der privilegierten Personen der Berufs-
krankheit Nr. 3101 aufzunehmen.[12] 

Eine besondere Infektionslage in einzelnen 
Betrieben zeigte sich im Sommer 2020 im 

Der Hauptgrund für die Ablehnung eines Arbeitsunfalls 
war, dass in 78 Prozent der untersuchten Fälle kein direkter 
Zusam menhang zwischen Infektion und beruf licher Tätigkeit 
nachgewiesen werden konnte.“ 
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Wirtschaftszweig Schlachten und Fleisch-
verarbeitung. Rund 60 Prozent der Fälle 
entfielen auf den Meldemonat Juli 2020, 
nachdem in den vorangegangenen Mo-
naten Juni und Mai eine hohe Fallzahl 
von COVID-19-Erkrankungen in mehre-
ren Großschlachthöfen bekannt wurde. 
Die übrigen 40 Prozent verteilten sich auf 
die nachfolgenden Monate. Im November 
und Dezember 2020 sowie im März 2021 

lag der Anteil bei fünf bis sechs Prozent, 
ansonsten unter fünf Prozent. Zu diesen 
Zeitpunkten waren auch die Infektions-
zahlen in der Gesamtbevölkerung erhöht. 
Diese Zahlen korrespondieren mit den im 
Sommer 2020 durch die Medien bekannt 
gewordenen Ausbruchsgeschehen in ein-
zelnen Betrieben dieses Wirtschaftszweigs. 
Sie zeigen im weiteren zeitlichen Verlauf, 
dass bei konsequenter Einhaltung von 

Arbeitsschutz- und Hygienemaßnahmen 
in diesem Wirtschaftszweig keine mit den 
Bereichen Gesundheitsdienst, Wohlfahrts-
pflege oder Laboratorien vergleichbar deut-
lich erhöhte Infektionsgefahr besteht. 

In 76 Prozent der Fälle, die bis zum Stichtag 
entschieden wurden, wurde eine Berufs-
krankheit anerkannt. Umgekehrt heißt das, 
dass in einem Viertel der Fälle entschieden 

Berufskrankheit oder Arbeitsunfall? 

Eine COVID-19-Erkrankung kann grundsätzlich einen Versicherungsfall der gesetzlichen Unfallversicherung darstellen. Unter den nach-
folgend aufgeführten Voraussetzungen ist die Erkrankung als Berufskrankheit oder als Arbeitsunfall zu werten. 

COVID19 als Berufskrankheit 

Von der Nummer 3101 der Berufskrankheitenliste werden Personen erfasst, die infolge ihrer Tätigkeit im Gesundheitsdienst, in der Wohl-
fahrtspflege oder in einem Laboratorium mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 infiziert werden und deshalb an COVID-19 erkranken. Gleiches 
gilt für Personengruppen, die bei ihrer versicherten Tätigkeit der Infektionsgefahr in einem ähnlichen Maße besonders ausgesetzt waren. 
Das Infektionsrisiko muss sich in entsprechend hohen Erkrankungszahlen bezogen auf eine Branche niedergeschlagen haben; eine Ge-
fährdung in einzelnen Betrieben reicht nicht aus.[16] 

Ob eine Infektion mit dem COVID-19-Virus im Gesundheitsdienst oder in der Pflege eine Berufskrankheit sein kann, hängt wesentlich 
davon ab, ob die betroffene Person persönlichen Kontakt zu Patientinnen, Patienten oder zu betreuenden Personen hatte. Allein die Tätig-
keit in einer Einrichtung des Gesundheitsdienstes – zum Beispiel im Verwaltungsbereich – reicht dafür nicht aus. 

Bei der Beantwortung der Frage, ob einzelne Personen durch ihre Tätigkeiten in anderen Bereichen in ähnlichem Maße einer Infektions-
gefahr ausgesetzt sind, kommt es auf die Art der Kontakte mit infizierten Personen an. Diese müssen bestimmungsgemäß mit unmittel-
barem Körperkontakt (zum Beispiel Tätigkeiten des Friseurhandwerks) oder mit gesichtsnahen Tätigkeiten (zum Beispiel kosmetischen 
Behandlungen) verbunden sein. 

Eine Anerkennung als Berufskrankheit setzt weiterhin voraus, dass nach einer Infektion mindestens geringfügige klinische Krankheits-
symptome auftreten. Treten erst später Gesundheitsschäden auf, die als Folge der Infektion anzusehen sind, kann eine Berufskrankheit 
ab diesem Zeitpunkt anerkannt werden. 

COVID19 als Arbeitsunfall 

Erfolgt eine Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 im Zusammenhang mit einer versicherten Tätigkeit, ohne dass die Voraussetzun-
gen einer Berufskrankheit vorliegen, kann die Erkrankung einen Arbeitsunfall darstellen. Dies setzt voraus, dass die Infektion auf die 
jeweilige versicherte Tätigkeit zurückzuführen ist. In diesem Rahmen muss ein intensiver Kontakt (gemäß den aktuellen Einschätzungen 
des RKI) mit einer infektiösen Person („Indexperson“) nachweislich stattgefunden haben. 

Lässt sich kein intensiver Kontakt zu einer Indexperson feststellen, kann es im Einzelfall ausreichen, wenn es im unmittelbaren Tätigkeits-
umfeld (zum Beispiel innerhalb eines Betriebs oder Schule) der betroffenen Person nachweislich eine größere Anzahl von infektiösen 
Personen gegeben hat und konkrete die Infektion begünstigende Bedingungen bei der versicherten Tätigkeit vorgelegen haben. 

Hat der Kontakt mit einer Indexperson auf dem Weg zur Arbeit oder auf dem Heimweg stattgefunden und ist in der Folge eine COVID-19- 
Erkrankung aufgetreten, kann ebenfalls ein Arbeitsunfall vorliegen. In eng begrenzten Ausnahmefällen kann auch eine Infektion in Kanti-
nen oder die Unterbringung in Gemeinschaftsunterkünften als Arbeitsunfall anerkannt werden. 

Bei der Prüfung der Voraussetzungen eines Arbeitsunfalls ist aber stets zu berücksichtigen, ob im maßgeblichen Zeitpunkt Kontakt zu 
 anderen Indexpersonen in nicht versicherten Lebensbereichen (zum Beispiel Familie, Freizeit oder Urlaub) bestanden hat. 

Weitere Informationen:  www.dguv.de/de/mediencenter/hintergrund/corona_arbeitsunfall/ 

http://www.dguv.de/de/mediencenter/hintergrund/corona_arbeitsunfall/
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wurde, dass keine Berufskrankheit vorliegt. 
Verschiedene Gründe sind hierfür möglich, 
zum Beispiel ein fehlender Ursachenzu-
sammenhang zwischen Infektion und ver-
sicherter Tätigkeit oder auch das Fehlen von 
Krankheitssymptomen trotz stattgefunde-
ner Infektion. Im Bereich der Arbeitsunfäl-
le wurden 39 Prozent der gemeldeten Fälle 
als Versicherungsfälle anerkannt. Fehlende 
Mitwirkung der versicherten Personen trug 
besonders bei Beschäftigten in Schlacht-
betrieben zu einem hohen Anteil von Ab-
lehnungen bei. 

Bisher mangelt es noch an vergleichbaren 
internationalen Zahlen zum berufsbezo-
genen Infektionsgeschehen von COVID-19. 
Eine Untersuchung in der kanadischen Pro-
vinz Ontario[13] im Zeitraum April 2020 bis 
einschließlich März 2021 ergab eine  erhöhte 
Infektionsquote bei Berufsgruppen des 
Gesundheits- und Sozialwesens, im Erzie-
hungs- und Bildungssektor sowie in der 

Nahrungsmittelherstellung. Jedoch zeig-
ten sich dort auch im landwirtschaftlichen 
Sektor, im Einzelhandel und im Transport-
sektor erhöhte Infektionsquoten, allesamt 
Wirtschaftszweige, für die in Deutschland 
vergleichsweise wenige Verdachtsfälle im 
beruflichen Kontext gemeldet wurden. In 
Italien entfielen von März bis Oktober 2020 
rund 10 Prozent der Entschädigungsanträge 
von Beschäftigten in Zusammenhang mit 
einer COVID-19-Infektion auf den Bereich 
der Öffentlichen Verwaltung[14], wohinge-
gen in Deutschland dieser Sektor nur einen 
Anteil von einem Prozent am Meldegesche-
hen von COVID-19-Infektionen innehatte. 
Auf das Gesundheits- und Sozialwesen 
entfielen in der italienischen Studie rund 
70 Prozent der Fälle. In den Niederlanden 
betrug der Anteil der berufsbezogenen 
 COVID-19-Fälle für den Zeitraum April bis 
September 2020 in diesen Wirtschaftszwei-
gen 93 Prozent.[15] Für Deutschland wurde 
in der vorliegenden Auswertung ein Anteil 

von 82 Prozent ermittelt, allerdings über 
einen Zeitraum bis August 2021. 

Zu berücksichtigen ist hierbei, dass interna-
tionale Vergleiche zu Arbeitsunfällen und 
Berufskrankheiten nur eingeschränkt mög-
lich sind. Unterschiede im Rechtsrahmen 
(zum Beispiel hinsichtlich der Definition 
einer Berufskrankheit oder der Kriterien 
zur Feststellung der beruflichen Verursa-
chung), das Vorliegen oder Fehlen von 
Meldeanreizen, aber auch Unterschiede bei 
den Arbeitsbedingungen (zum Beispiel bei 
der Arbeitsorganisation) und im Fall von 
 COVID-19 auch unterschiedliche politische 
Vorgaben zum Infektionsschutz sowie das 
regional im zeitlichen Verlauf sehr unter-
schiedliche Infektionsgeschehen erschwe-
ren grenzübergreifende Vergleiche. Ob Sta-
tistiken und Untersuchungen aus anderen 
Ländern zu neuen Erkenntnissen zum be-
rufsbezogenen Infektionsgeschehen führen 
werden, bleibt daher abzuwarten.  ← 
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